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Erwägungen:

1. A._____ gelangte mit Eingabe vom 6. November 2024 an den Bezirksrat Zü-

rich (act. 3). Mit Schreiben des Bezirksrats Zürich vom 13. November 2024 wurde 

dem Obergericht diese Eingabe zuständigkeitshalber weitergeleitet, da diese al-

lenfalls als Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid des Bezirksrats Zü-

rich vom 31. Oktober 2024 aufzufassen sei (act. 2).

2. Mit Eingabe vom 16. November 2024 wandte sich A._____ erneut an den 

Bezirksrat und stellte klar, seine Eingabe vom 6. November 2024 sei keine Be-

schwerdeschrift an das Obergericht Zürich. Er verwahrte sich gegen die erfolgte 

Weiterleitung seiner Eingabe vom 6. November 2024 ans Obergericht und bat 

den Bezirksrat, diesen Irrtum beim Obergericht klarzustellen (act. 9). Diese Ein-

gabe hat der Bezirksrat Zürich mit Schreiben vom 19. November 2024 an das 

Obergericht weitergeleitet (act. 8).

3. Eine vom Obergericht zu beurteilende Beschwerde liegt damit nicht vor. 

Nachdem auf die erfolgte Weiterleitung des Schreibens vom 6. November 2024 

hin beim hiesigen Gericht bereits ein Verfahren eröffnet worden ist, ist dieses 

demnach abzuschreiben.

4. Kosten sind bei diesem Ausgang keine zu erheben.

Es wird beschlossen:

1. Das Verfahren wird abgeschrieben.

2. Kosten fallen ausser Ansatz.

3. Schriftliche Mitteilung an A._____, die Kindes- und Erwachsenenschutzbe-

hörde Zürich sowie unter Rücksendung der eingereichten Akten an den Be-

zirksrat Zürich, je gegen Empfangsschein.

4. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist 

innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge-

richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen 
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Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). 

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.

Es handelt sich um eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
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